
· 9.Betblatt Beiblatt zur Parlamentskorr~spondenzo 14. Juli 1950. 

der Abg. Kau r er, B run n er, Dipl.lng_ TI a-b i t s c h und Genossen 

an don Bunde ami ni st er-für Final'lzen, 

betreffend die Vergebührung der im Zuge von Kriegseefallenen-Nachlässen vor

kommenden Erbübera1nkommen. 

Konkrete Fä.lle zeigen, dass die Finanzbehörden die in Jü'iegseo.fallenen

NaehliQsenvorkonml(mdenErbübereinkömmen, womit die Sicherstellung der Erbteile·· 

minderjähriger hinterbliebener Kinder vereinbart wird, nicht als gebührenfrei 

behandeln, sondern von diesen Voreinbarungen als tlHypothekbestellune" gernäss 

Tarirpost 18, Gebühreneeaetz 1946, eine Hundertsatzee'bühr vorschreiben. Dies 

wird in den betroffenen Kreisen als eine offenkundige Unbil1igkeit-gerrenüber 

den Hint.erbliebenen der Kriegs opfer empfunden. 

Die unterzeichneten Abe;eordneten riohten daher an den Herrn Bundesministor 

für Finanzen die 

Anf r a a..e: 

Ist der Herr Bundesminister eeneiet, duroheine<entspreohende Weisune an 

die zuständigen Stellen seines Ministeriums diese Unbilligkeit zu beseitigen? 
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